
Tarifvertrag Liechtensteinische Ärttekammer und Llechtenstelnlscher Krankenkassenverband, gültig ab 01.07.2019 

Anhang 1 -Tarifstruktur 

Die Vergütung von ärztlichen Leistungen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversi
cherung richtet sich nach der gesamtschweizerischen Tarifstruktur für ambulante ärztliche 
Leistungen in der jeweils in der Schweiz geltenden Fassung (Art. 16c Abs. 3 KVG) unter Be
rücksichtigung der von der Regierung vorgenommenen Abweichungen. 
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